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REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 

AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL 
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL 

 

Il Vice Presidente - Der Vize Präsident – L Vizepresidënt 

Via Gazzoletti, 2 / Gazzolettistraße, 2 / Streda Gazzoletti, 2 - I - 38122  TRENTO / TRIENT / TRËNT 
 

Tel. 0461 201300 - 201301 - Fax 0461 201338    e-mail: vicepresidente@regione.taa.it 

 
Trient, 31. Dezember 2020 

 
 

 
An die Regionalratsabgeordneten 
Paul Köllensperger 
Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder 
Peter Faistnauer 
Alex Ploner 
Regionalratsfraktion Team Köllensperger 
 
u. z. K. 
 
Herrn 
Roberto Paccher  
Präsident des Regionalrats 

 
Herrn 
Arno Kompatscher 
Präsident  
der Autonomen Region Trentino-Südtirol 

 
 
 

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 35/XVI 
 
 
 
In Bezug auf oben genannte Anfrage wird Folgendes mitgeteilt: 
 
1.  Vorausgeschickt, dass zum 1. Jänner 2018 357 Bedienstete der Gerichtsämter in den 

Stellenplan der Region eingestuft wurden, standen zum 28. Dezember 2020 in den 
genannten Ämtern 385 Bedienstete im Dienst, davon 334 mit unbefristetem 
Arbeitsverhältnis, 24 in der Stellung einer Abordnung aus anderen öffentlichen 
Verwaltungen (davon 8 Bedienstete des Justizministeriums, die das Optionsrecht 
ausgeübt haben) und 27 mit befristetem Arbeitsverhältnis. 

 
2.  Bevor das Personal anderer Körperschaften, das um Abordnung zur Region ansucht, 

den einzelnen Strukturen der Region (einschließlich der Gerichtsämter) zugewiesen 
wird, findet ein Gespräch mit den Personalämtern der Region und in manchen Fällen 
auch mit den voraussichtlichen Zuteilungsämtern statt, um die Erfüllung der Bildungs- 
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und Ausbildungsvoraussetzungen, die Berufsqualifikation sowie die erworbenen 
Kompetenzen festzustellen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in den meisten Fällen Personal mit Erfahrung und 
besonderer Arbeitskompetenz im öffentlichen Bereich um Abordnung zur Region 
ansucht. 
 
Seit 2019 fordert die Regionalverwaltung das von anderen Verwaltungen 
übernommene sowie das neu eingestellte Personal auf, die vom Justizministerium auf 
Antrag der Region zur Verfügung gestellte E-Learning-Plattform zu verwenden. 
 
Es handelt sich dabei um ein wirksames Instrument zur Arbeitseinführung des neuen 
Verwaltungspersonals und zur Unterstützung der bei den Justizbehörden neu 
eingestellten Bediensteten durch eine selbstgesteuerte Ausbildung. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass derzeit ein dreijähriger Ausbildungsplan für das 
Personal der Gerichtsämter ausgearbeitet wird,  der für die verschiedenen Kategorien 
von Bediensteten (neu eingestelltes, jedoch bereits im Dienst stehendes Personal; 
aufgrund eines öffentlichen Wettbewerbs neu eingestelltes Personal; planmäßiges 
Personal mit oder ohne Koordinierungsauftrag) Schulungen zur Stärkung sowohl der 
verwaltungstechnischen und rechtlichen Kompetenzen als auch der „Soft Skills“ 
vorsieht. 

 
3.  In der nachstehenden Übersicht werden die seit 1. Jänner 2018 erfolgten Einstellungen 

bei den Gerichtsämtern (einschließlich des Personals, das inzwischen in den 
Stellenplan eingestuft wurde oder aus dem Dienst ausgeschieden ist) mit Angabe des 
Einstellungsgrunds und der Art des Arbeitsverhältnisses zusammengefasst. Wie aus 
der Übersicht hervorgeht, wurden im Zeitraum 01.01.2018 – 18.11.2020 178 
Einstellungen verfügt.  

 
4. Im Beschluss der Regionalregierung vom 3. September 2019, Nr. 197 betreffend die 

Planung des Personalbedarfs für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 wurde die 
Einstellung von 126 Personaleinheiten vorgesehen, die sich wie folgt aufteilen: 

 
ZENTRALÄMTER: 47 Personaleinheiten 
FRIEDENSGERICHTE: 14 Personaleinheiten 
GERICHTSÄMTER: 65 Personaleinheiten 

 
Im Laufe des Jahres 2019 wurden zwei öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen für 
die Einstellung im Berufsbild Gerichtsassistentin/Gerichtsassistent, Berufs- und 
Besoldungsklasse B3 (16 Stellen bei den Gerichtsämtern in der Provinz Bozen und 12  
in der Provinz Trient) ausgeschrieben.   
Aus dem Wettbewerb für die Aufnahme von Personal in den Gerichtsämtern der 
Provinz Bozen ging eine Rangordnung mit 13 für geeignet befundenen 
Bewerbern/Bewerberinnen hervor, von denen 10 den Dienst angetreten und 3 auf die 
Einstellung verzichtet haben. 



 

Der Wettbewerb für die Aufnahme von Personal in den Gerichtsämtern der Provinz 
Trient wird derzeit ausgetragen. Die zweite Prüfung findet voraussichtlich in den 
ersten Monaten des Jahres 2021 statt. 

 
Zur Besetzung der Planstellen bei den Gerichtsämtern sollen nicht nur weitere 
öffentliche Wettbewerbe ausgeschrieben, sondern auch die anderen Modalitäten laut 
Art. 5 des Regionalgesetzes Nr. 3/2000 angewandt werden, insbesondere die Mobilität 
zwischen der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den 
jeweiligen Ordnungen sowie die Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den 
Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von 
den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag  
genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben, sofern in den jeweiligen 
Ordnungen dieselbe Möglichkeit vorgesehen wird. 

 
5. Im Rahmen des komplexen Systems der Justiz sind mehrere Gewalten des Staates im 

Spiel und es kann deshalb nicht mit den anderen öffentlichen Diensten verglichen 
werden.  Auf jeden Fall hat die Region sicherlich weit mehr Personal (178 
Personaleinheiten) als zuvor das Ministerium zur Verfügung gestellt. Außerdem 
werden die Anstrengungen zwecks Qualifizierung des Personals und zwecks Erhöhung 
der Qualität des Arbeitsumfelds durch die Einführung flexibler Arbeitszeiten und 
neuer Rechtsinstitute, die derzeit Gegenstand der Tarifverhandlungen sind, eine 
Verbesserung der Justizverwaltung herbeiführen, die übrigens bereits zu spüren ist und 
auch für die Bürgerinnen und Bürgerinnen von Vorteil sein wird. 

 
Es wird im Übrigen betont, dass die Delegierung von Befugnissen nur einen Teil des 
Verwaltungspersonals betrifft, weswegen Formen der ständigen Zusammenarbeit und 
Kommunikation zu finden und zu etablieren sind. 
Auch im Rahmen der Instandhaltungstätigkeit wird die Verbesserung des 
Arbeitsumfelds angestrebt, vor allem bei der Planung der Arbeiten. Dabei ist allerdings 
zu berücksichtigen, dass die Instandhaltungsarbeiten Gebäude betreffen, die bisher oft 
vernachlässigt wurden und sehr strengen Denkmalschutzvorschriften unterliegen. 
 

In der Hoffnung, Ihre Fragen gebührend beantwortet zu haben, verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen. 

 
 

Maurizio Fugatti 
[digital signiert] 

 
Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen 
Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von 
dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die 
Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige 
Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993). 

 
 



 

Anlage 
Einstellungen bei den Gerichtsämtern seit 1.1.2018   
PROVINZ TRIENT     
      

AMT  

ANZAHL DER EINSTELLUNGEN SEIT 1.1.2018 

ART DER EINSTELLUNG 

Insgesamt  
davon mit 
Vollzeit-

beschäftigung 

davon mit 
Teilzeit-

beschäftigung 

OBERLANDESGERICHT TRIENT 14 12 2 

9 ABORDNUNGEN (2 BEENDET - 3 
EINGESTUFT) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

4 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (2 
BEENDET) 

AMT FÜR ZUSTELLUNGEN, 
VOLLSTRECKUNGEN UND 
PROTESTE BEIM 
OBERLANDESGERICHT TRIENT 

2 1 1 2 ABORDNUNGEN (1 BEENDET) 

LANDESGERICHT TRIENT 19 14 5 

5 ABORDNUNGEN (2 BEENDET - 3 
EINGESTUFT) 

5 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

3 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(AUS DER RANGORDNUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBS ANDERER 
KÖRPERSCHAFTEN) 

6 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

JUGENDGERICHT TRIENT 6 4 2 

5 ABORDNUNGEN (4 EINGESTUFT - 1 
BEENDET) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(EINSTELLUNG GEMÄSS GESETZ NR. 68/1999) 

ÜBERWACHUNGSGERICHT 
TRIENT 3 2 1 

2 ABORDNUNGEN (1 EINGESTUFT) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

LANDESGERICHT ROVERETO 10 8 2 

7 ABORDNUNGEN (2 BEENDET - 2 
EINGESTUFT) 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(AUS DER RANGORDNUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBS ANDERER 
KÖRPERSCHAFTEN) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

GENERALSTAATSANWALTSCHAFT 
BEIM OBERLANDESGERICHT 
TRIENT 

7 7 0 

5 ABORDNUNGEN (3 EINGESTUFT) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(AUS DER RANGORDNUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBS ANDERER 
KÖRPERSCHAFTEN) 



 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

STAATSANWALTSCHAFT BEIM 
LANDESGERICHT TRIENT 13 11 2 

8 ABORDNUNGEN (1 EINGESTUFT) 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (1 
BEENDET ) 

2 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(AUS DER RANGORDNUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBS ANDERER 
KÖRPERSCHAFTEN) 

2 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

STAATSANWALTSCHAFT BEIM 
JUGENDGERICHT TRIENT 2 1 1 

1 ABORDNUNG (1 EINGESTUFT) 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

STAATSANWALTSCHAFT BEIM 
LANDESGERICHT ROVERETO 7 4 3 

6 ABORDNUNGEN (1 BEENDET - 4 
EINGESTUFT) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

INSGESAMT PROVINZ TRIENT 83 64 19 
  

 
 
PROVINZ BOZEN     
      

AMT  

ANZAHL DER EINSTELLUNGEN SEIT 1.1.2018 

ART DER EINSTELLUNG 

Insgesamt  
davon mit 
Vollzeit-

beschäftigung 

davon mit 
Teilzeit-

beschäftigung 

OBERLANDESGERICHT – 
AUSSENABTEILUNG BOZEN 12 11 1 

3 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(WETTBEWERB DER REGION) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

1 ABORDNUNG 

7 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (6 
BEENDET) 

LANDESGERICHT BOZEN 40 38 2 

3 ABORDNUNGEN (1 BEENDET) 

32 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (20 
BEENDET - 2 ZU EINEM ANDEREN 
GERICHTSAMT VERSETZT) 

3 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(WETTBEWERB DER REGION) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(EINSTELLUNG GEMÄSS GESETZ NR. 68/1999) 

4 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(AUS DER RANGORDNUNG EINES 
ÖFFENTLICHEN WETTBEWERBS ANDERER 
KÖRPERSCHAFTEN - 1 BEENDET) 



 

JUGENGERICHT BOZEN 8 8 0 

1 ABORDNUNG 

6 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (5 
BEENDET ) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

ÜBERWACHUNGSGERICHT 
BOZEN 3 3 0 

2 ABORDNUNGEN (1 EINGESTUFT) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

GENERALSTAATSANWALTSCHAFT 
BEIM OBERLANDESGERICHT 
TRIENT – AUSSENABTEILUNG 
BOZEN 

6 6 0 

3 ABORDNUNGEN (3 EINGESTUFT) 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS (1 
BEENDET )  

2 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(EINSTELLUNG GEMÄSS GESETZ NR. 68/1999) 

STAATSANWALTSCHAFT BEIM 
LANDESGERICHT BOZEN 22 20 2 

14 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(9 BEENDET ) 

2 ABORDNUNGEN (1 EINGESTUFT) 

3 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(RANGORDNUNG WETTBEWERB DER REGION - 
1 BEENDET ) 

3 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

STAATSANWALTSCHAFT BEIM 
JUGENDGERICHT BOZEN 4 3 1 

1 ABORDNUNG (1 EINGESTUFT) 

1 MIT BEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS  

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(WETTBEWERB DER REGION) 

1 MIT UNBEFRISTETEM ARBEITSVERHÄLTNIS 
(PERSONAL DER REGION) 

INSGESAMT PROVINZ BOZEN 95 89 6 
 

     

INSGESAMT  178 153 25  

 
 


